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DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 
-zu-~--:'9~ / J. 
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~.,.. 1 8 J i97~ Pras ... M .•.•.••.••. !... an. I , 

21. 16.091/3-3/73 Wien, den 17. Jänner 1973 

A n fra g e b e a n t W 0, r t U R.A 

Zu der von äen Abgeordneten Dr. PELIKAN, HAm~, 

Dipl. Ing. Dr. LEITNER, Dr. KEUffiL und Genossen j.n 

der Sitzung des Nationalrates vom 22. November 1972 
gestellten Anfrage betreffend Finanzplanul"lg 
(Nr. 895/J) beehre ich mich nachstehendes mitzu­
teilen: 

In der Begründung der vorstehend zitierten Anfrage 
wird auf den Erlaß des Bundesministers für Finanze~ 
vom 20. Dezember 1971, Zl~ 117~1oo-I/71, verwiesen, 
in dem es unter anderem heißt, daß jedem Ent,·;urf für 
ein Gesetz oder eine Verordnung eine KODtenrechnung 
anzuschließen ist, aus welcher hervorgeht, ob bzw. in 
welcher Höhe die Dtlrchführung der vorgeschlagenen 
Vorschrift Kosten verursacht. 

Ich darf in Beanti'lortung dieser .&"'1frage zunächst 
darauf hin-~/eisen, daß es sich beim genannten Erlaß 
des Bundesministers für Finanzen um den Durchführungs­
erlaß zum Bundesfinanzgesetz 1972 handelt und daß 
demgemäß von diesem Erlaß nur solche Vorgänge erfaßt 
werden, die für die Vollziehung des Blmdesfinanzge­
setzes 1972 von BedeutUJlg sind. 

Unter diesem Gesichtsp\mkt darf ich mitteilen, daß 
nachstehend genannte Vorlagen aus meinem Ressort Aus­
\-;irkungen auf das Bundesfinanzgesetz 1972 hatten: 

10 Bundesgesetz vom 2. 2. 1972, mit dem die Bundes-
gendarmerie betreffende Bundesgesetze geändert 
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werden (BGBlcNr. 59). 

Auf Grund dieses Gesetzes i't'U::'de der Sicherheitsdienst 
in den Städten mit eigenem Statut Krems und \'laidhofen/ 
Ybbs durch die Bundesgendarm~rie ab 1. Juni 1972 
übernommen. Durch diese Maßnahme traten im Jahre 
1972 zusätzliche Personalkosten im Ausmaß von et''1a 
2,140.000 Schilling und einmalige Einricht~~gskosten 
von 19 5 ~ 000 Schill ing auf. Allerdings '~!urden di e an 
die genannten Statutarstä.dte bisher gelej.steten Ent­

schädigungen eingestellt, (Krems mit 31.5.1972, 
Waidhofen a.d.Ybbs mit 3006.1972) wodurch für das 
Jahr 1972 gleichzeitig eine Kostenersparnis von 
2,125.000 Schilling eingetreten ist, sodaß die effektiven 
Mehrkosten im Jru1re 1972 2100000 Schilling betrugen. 

2 .. Bun.desgesetz vom 14. f-1ärz 1972: mit dem das Strafregister­
gesetz 1968 geändert wird (Strafregisternovelle 1972, 
BGBl.Nr. 101); 

Auf Grund dieses Bundesgesetzes entstehen durch die Ein­
führung der automatischen Straftilgung einmalige Kosten 
in der Höhe von 2,588.763,-- Schilling, die zum größten 
Teil auf die Kosten der Programmerstell~~g für die 
elektronische Datenverarbeittmgsanlage der Bundespolizei­
direktion Wien entfallen. Ein geringerer Teil dieser 
Kosten entsteht durch die fuischaffung der erforderlichen 
Formulare und durch die Bezahlung zusätzlicher EDV­
Maschinenmiete" ' Die· genan.."1.ten zusätzl.ichen Kosten ver­
teilen sich auf den Zeitraum z'tlischen der Kundmachl.ll'lg 
dieses Bundesgesetzes wid dem im Artikel I1I Ziffer 2 
leg.cit. festgesetzten Termin des Inkrafttretens des 
Artikels I Ziffer 10 u.."1d 11 (1.1.1974) ~ Ein genauer fuiteil 
der bereits im Jahre 1972 dadurch aufgetretenen Kosten 
kann nicht festgelegt \'/erden. 
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3. Bundesgesetz vom 26. April 1972, mit dem den Gemeinden 
Pauschalentschädiglli~gen für die ihnen anläßlich der 
Durchführung der ordentlichen Volkszählung 1971 ent­
standenen Kosten gewährt werden (BGBl.Nr. 148). 

Auf Grund dieses Bundesgesotzes erhalten die Gemeinden 
pauschale Kostenersätze in Höhe von 7,20 Schilling 
pro Haushalt 0 Aus den Erfahrungswerten früherer Volks­
zfu~l~~gen '~lrde der Kostenberecimlli~g eine Schätz~~g 
der Gesamtzahl der Haushalte in Österreich mit rund 
2, l{-5 I'1illionen zugrunde gelegt, woraus sich eine Kosten­
belastung von rund '17,5 Millionen Schilling ableiten 
läßi;~ 

In dj.9sem Zusammenhan.g beehre ich mich auch auf die den 

einzelnen Gesetzesentw~rfen bzw. Regierungsvorlagen beige­
druckten Kostenberechnu..Ylga!l zu ver\'Jeisen, die, soferne es 
sich um Regien.mgsvorlagen handelt, allen Abgeordneten, 

soweit es sich um Gesetzent·würfe im Begutachtu.."1gsverfahren 
handel t) all~~n parlamentarischen Fral{tionen, zur Verfügung stehen. 
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